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Stand: Allgemeine Bedingungen für die Rechtsschutzversicherung (ARB '75) 1. August 1988 

Erster Teil: Allgemeine Bestimmungen 

A. Der Versicherungsschutz 

Q 1 Gegenstand 
(1) Der Versicherer sorgt nach Eintritt eines Versicherungsfalles für die Wahr- 
nehmung der rechtlichen Interessen des Versicherungsnehmers, soweit sie 
notwendig ist, und trägt die dem Versicherungsnehmer hierbei entstehenden 
Kosten. Die Wahrnehmung rechtlicher Interessen ist notwendig, wenn sie hin- 
reichende Aussicht auf Erfolg bietet und nicht mutwillig erscheint. 
(2) Der Versicherungsschutz bezieht sich auf die im Versicherungsschein und 
in seinen Nachträgen bezeichneten Wagnisse, und zwar nach Maßgabe der 
Besonderen Bestimmungen der 55 21-29. 

Q 2 Umfang 
(i) Der Versicherer tragt 

a) die gesetzliche Vergütung eines für den Versicherungsnehmer tätigen 
Rechtsanwaltes. Dieser muß in den Fällen der Verteidigung wegen Verletzung 
einer Vorschrift des Straf-, Ordnungswidrigkeiten-, Disziplinar- oder Standes- 
rechtes und der Wahrnehmung rechtlicher Interessen außerhalb der Bundes- 
republik Deutschland am Ort des zuständigen Gerichtes wohnhaft oder bei die- 
sem Gericht zugelassen sein. In allen anderen Fällen ist es nicht erforderlich, 
daß der Rechtsanwalt am Ort des zuständigen Gerichtes wohnhaft oder bei 
diesem Gericht zugelassen ist; in diesen Fällen trägt der Versicherer die 
gesetzliche Vergütung jedoch nur, soweit sie auch bei Tätigkeit eines am Ort 
des zuständigen Gerichtes wohnhaften oder bei diesem Gericht zugelassenen 
Rechtsanwaltes entstanden wäre. Wohnt der Versicherungsnehmer mehr als 
100 km vom zuständigen Gericht entfernt und erfolgt eine gerichtliche 
Wahrnehmung seiner Interessen, trägt der Versicherer auch weitere Rechts- 
anwaltskosten bis zur Höhe der gesetzlichen Vergütung eines Rechtsanwaltes, 
der lediglich den Verkehr des Versicherungsnehmers mit dem Prozeßbevoll- 
mächtigten führt; 

b) die Vergütung aus einer Honorarvereinbarung des Versicherungsneh- 
mers mit einem für ihn tätigen Rechtsanwalt, soweit die gesetzliche Vergütung, 
die ohne Honorarvereinbarung entstanden wäre, vom Versicherer im Rahmen 
von a) getragen werden müßte; 

c) die Gerichtskosten einschließlich der Entschädigung für Zeugen und 
Sachverständige, die vom Gericht herangezogen werden, sowie die Kosten 
des Gerichtsvollziehers. In Schiedsverfahren einschließlich der Verfahren zur 
Erlangung eines vollstreckbaren Titels werden die Kosten des Schiedsgerich- 
tes nur bis zur eineinhalbfachen Höhe der Kosten, die vor dem zuständigen 
staatlichen Gericht erster Instanz zu übernehmen wären, getragen; 

d) die Gebühren und Auslagen in Verfahren vor Verwaltungsbehörden ein- 
schließlich der Entschädigung für Zeugen und Sachverständige, die von der 
Verwaltungsbehörde herangezogen werden, sowie die Kosten der Voll- 
streckung irr Verwaltungswege; 

e) die Kosten des für die Verteidigung erforderlichen Gutachtens eines 
öffentlich bestellten technischen Sachverständigen in Verfahren wegen Verlet- 
zung einer verkehrsrechtlichen Vorschrift des Straf- oder Ordnungswidrigkei- 
tenrechtes; 

f) die Kosten, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland vom Ver- 
sicherungsnehmer aufgewendet werden müssen, um einstweilen von Strafver- 
folgungsmaßnahmen verschont zu bleiben (Kaution): 

g) die dem Gegner bei der Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen 
entstandenen Kosten, soweit der Versicherungsnehmer zu deren Erstattung 
verpflichtet ist. 

(2) Der Versicherer hat die Leistungen nach Absatz 1 zu erbringen, sobald der 
Versicherungsnehmer wegen der Kosten in Anspruch genommen wird. 

(3) Der Versicherer trägt nicht 
a) die Kosten, die auf Grund einer gütlichen Erledigung, insbesondere 

eines Vergleiches, nicht dem Verhältnis des Obsiegens zum Unterliegen ent- 
$ sprechen oder deren Übernahme durch den Versicherungsnehmer nach der 

Rechtslage nicht erforderlich ist; 

&i- b) die Kosten der Zwangsvollstreckung für mehr als drei Anträge auf Voll- " streckung oder Vollstreckungsabwehr je Vollstreckungstitel und die Kosten für 
solche Anträge, soweit diese später als fünf Jahre nach Rechtskraft des Voll- 

m streckungstitels gestellt werden; 
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c) die Kosten, zu deren Übernahme ein Dritter auf Grund anderer als unter- 
haltsrechtlicher Vorschriften verpflichtet ist, soweit keine Erstattungsansprüche 
auf den Versicherer übergegangen sind oder der Versicherungsnehmer nicht 
nachweist, daß er den Dritten vergeblich schriftlich zur Zahlung aufgefordert 
hat; 

d) die Kosten, zu deren Übernahme ein Dritter verpflichtet wäre, wenn keine 
Rechtsschutzversicherung bestünde; 

e) die Kosten, soweit der Versicherungsnehmer zu deren Übernahme nur 
deshalb verpflichtet ist, weil der Gegner Forderungen durch Widerklage gel- 
tend macht oder zur Aufrechnung stellt, für deren Abwehr entweder nach die- 
sen Bedingungen kein Versicherungsschutz zu gewähren ist oder ein Dritter 
die Kosten zu tragen hat, die dem Versicherungsnehmer entstehen. 
(4) Für die Leistungen des Versicherers bildet die vereinbarte Versicherungs- 
summe die Höchstgrenze bei jedem Versicherungsfall, wobei die Leistungen 
für den Versicherungsnehmer und für die mitversicherten Personen zusam- 
mengerechnet werden. Das gleiche gilt für Leistungen auf Grund mehrerer 
Versicherungsfälle, die zeitlich und ursächlich zusammenhängen. Uberstei- 
gen die Kosten voraussichtlich die Versicherungssumme, ist der Versicherer 
berechtigt, die Versicherungssumme unter Anrechnung der bereits geleisteten 
Beträge zu hinterlegen oder an den Versicherungsnehmer zu zahlen. 

Q 3 Örtlicher Geltungsbereich 
Versicherungsschutz wird gewährt für Versicherungsfälle, die in Europa und 
den außereuropäischen Anliegerstaaten des Mittelmeeres eintreten, soweit für 
die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen des Versicherungsnehmers der 
Gerichtsstand in diesem Gebiet gegeben ist. 

Q 4 Allgemeine Risikoausschlüsse 
(1) Der Versicherungsschutz bezieht sich nicht auf die Wahrnehmung rechtli- 
cher Interessen 

a) die unmittelbar oder mittelbar im Zusammenhang mit Kriegsereignissen, 
feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Streiks, Aussperrungen 
oder Erdbeben stehen; 

b) die unmittelbar oder mittelbar im Zusammenhang mit Nuklearschäden 
durch Kernreaktoren oder mit genetischen Schäden auf Grund radioaktiver 
Strahlen stehen: 

c) aus dem Bereich des Rechtes der Handelsgesellschaften, der Genos- 
senschaften und der bergrechtlichen Gewerkschaften; 

d) aus Anstellungsverträgen gesetzlicher Vertreter juristischer Personen; 
e) aus dem Bereich des Patent- und Urheberrechtes, des Warenzeichen-, 

Geschmacksmuster- und Gebrauchsmusterrechtes und sonstigen Rechtes 
aus geistigem Eigentum sowie des Kartellrechtes und bei der Geltendma- 
chung oder Abwehr von Unterlassungsansprüchen aus dem Bereich des Wett- 
bewerbs-, des Rabatt- und des Zugaberechtes; 

f) aus dem Bereich des Handelsvertreterrechtes; 
g) aus Spiel- und Wettvertragen; 
h) aus Bürgschafts-, Garantie-, Schuldübernahme- und Versicherungsver- 

i) aus dem Bereich des Familienrechtes und des Erbrechtes; 
k) die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Planung, Errichtung oder 

genehmigungspflichtigen baulichen Veränderung eines im Eigentum oder 
Besitz des Versicherungsnehmers befindlichen oder von diesem zu erwerben- 
den Grundstückes, Gebäudes oder Gebäudeteiles stehen; 

trägen aller Art; 

I) aus Bergbauschäden an Grundstücken; 
m) aus dem Bereich des Kirchenrechtes; 
n) aus dem Bereich des Steuer- und sonstigen Abgaberechtes; 
0 )  in Verfahren vor Verfassungsgerichten sowie vor internationalen und 

p) in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit: 
q) im Zusammenhang mit einem über das Vermögen des Versicherungs- 

nehmers beantragten Konkurs- oder Vergleichsverfahren; 
r) im Zusammenhang mit Planfeststellungs-, Flurbereinigungs-, Umle- 

gungs- und Enteignungs-Angelegenheiten. 
(2) Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz ist die Wahrnehmung rechtli- 
cher Interessen 

a) aufgrund von Versicherungsfällen, die der Versicherungsnehmer vor- 
sätzlich und rechtswidrig verursacht hat, es sei denn, daß es sich um Ord- 
nungswidrigkeiten handelt; 

b) aus Ansprüchen, die nach Eintritt des Versicherungsfalles auf den Ver- 
sicherungsnehmer übertragen worden sind; 

supranationalen Gerichtshöfen; 
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